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AUSGLEICHSFLÄCHE
FLUR-NR. 488/2 und 489 GEM. OBERGÜNZBURG

Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212)
Ziel der Maßnahme ist eine Umwandlung der Ausgleichsfläche
mit einer Größe von 751,00 m² von intensivem Grünland in ein
mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212).
Im Gegensatz zur gemähten intensiven Grünlandfläche ist
dieser Lebensraumtyp blüten- und kräuterreich und nicht
gedüngt.
Maßnahmen:
1. In den ersten 2 Bewirtschaftungsjahren ist eine intensive

Schnittnutzung ohne Düngung zulässig, um eine
Initialaushagerung der Fläche zu erreichen.

2. Anschließend sind die Flächen mit zeitlichem Abstand
zweimal zu fräsen, um den Unkrautdruck auf der
Ansaatfläche zu reduzieren. Nur eine ausreichende
Bodenlockerung sorgt dafür, dass eine Etablierung der
Kräuter möglich ist. Auf den lockeren Boden erfolgt die
Ansaat. Nach Möglichkeit sollte zur Ansaat Mähgut von
lokalen artenreichen Flächen verwendet werden. Entweder
über den Landschaftspflegeverband oder über einen lokalen
Landwirt. Entsprechende Flächen sind vorab von Seiten der
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) als geeignet zu
bestätigen. Die Flächen werden zum Abschluss angewalzt.

3.  In der Folgezeit ist die Fläche mind. zweimal pro Jahr zu
mähen, die Mahd darf nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser
vor dem 15. Juni stattfinden (in Absprache mit UNB). Ein
alleiniges Mulchen der Fläche ohne Mähgutabfuhr ist nicht
ausreichend.

4. Es darf keinerlei Einsatz von mineralischem Dünger, Gülle
und Pflanzenschutzmittel erfolgen.

5. Das Mähgut ist in jedem Fall abzufahren und einem
geordneten Kreislauf zu zuführen. Als geordnete Kreisläufe
sind die Verfütterung, die Einstreu, die energetische
Verwertung, die Kompostierung mit anschließendem
Aufbringen auf Äckern zu sehen.

6. Um das Artenspektrum aufrecht zu erhalten muss die
Bewirtschaftung so erfolgen, dass vor allem die Kräuter zum
Absamen kommen. Dies ist in der Regel nur mit einer
Heuwerbung zu erreichen.
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